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Antrag auf Statusänderung
Statusänderungen müssen vor Semesterwechsel schriftlich an die Abteilung oder Studienberater mitgeteilt werden. Die Rechnungsstellung für die Semestergebühren erfolgt gemäss Status am ersten Tag des Semesters.

Hiermit beantrage ich folgende Statusänderung:
	 FORMCHECKBOX 
 Beurlaubung (Unterbruch) für folgende(s) Semester:
	

	
	

	
	


Für Beurlaubungen (Unterbruch) gilt folgendes:

· Bewilligungspflicht: schriftliche Begründung notwendig (Beilage)

· Nur semesterweise möglich.

· Pro Studiengang insgesamt für höchstens vier Semester möglich.

· Nach Ablauf gilt automatisch wieder der Status „regulärer Studierender“ (reguläre Semestergebühr).

· Beurlaubungsgebühren pro Semester: Fr. 100.-- , sowie Mitgliederbeitrag VSBFH: Fr. 15.--.

· Elektronische Zugänge und BFH – Card bleiben aktiv.

· Modulbuchungen sind nicht möglich, hingegen sind Kompetenznachweise (Prüfungen) möglich, sofern alle dafür notwendigen Voraussetzungen bereits erfüllt sind.

	 FORMCHECKBOX 
 Exmatrikulation (Abbruch) per Ende des aktuellen Semesters.


Für Exmatrikulationen (Abbruch) ist folgendes zu beachten:
· Abgabe aller Schlüssel (Kästchenschlüssel etc.)

· Räumung aller Arbeitsplätze, Sicherung der elektronischen Unterlagen (Laufwerke, Mail etc.).

· Die elektronischen Zugänge werden ein Monat nach Exmatrikulation gesperrt.

· Die BFH – Card wird zum Zeitpunkt des aufgedruckten Ablaufdatums inaktiv, und kann danach nicht mehr validiert werden. Sie muss nicht abgegeben werden.
Diese Angaben stützen sich auf folgende reglementarische Bestimmungen:
· Fachhochschulverordnung (FaV) Art. 72, 72a

· BFH Fachhochschulstatut (FaSt)
· BFH Immatrikulationsregelung Ziff. 8, 9
· BFH – TI Studienreglement (SPR HTI) Art. 22

	Abteilung oder Studiengang
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